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Regeste
Baugesuch | Baurecht
Erwägungen
E. 5
Die Replik der Beschwerdeführerin vom 26. September 2011 enthält keine neuen, entscheidwesentlichen Gesichtspunkte.
E. 6
Am 10. Oktober 2004 duplizierte die Gemeinde. Bei der Frage, ob die Gemeinde der Beschwerdeführerin am 8. Juni 2010 bereits ein Näherbaurecht für die vorliegende Zweitwohnungsüberbauung eingeräumt habe oder nicht, handle es sich um eine für die Beurteilung der öffentlich- rechtlichen Grenzabstandsfrage notwendigerweise zu beantwortende Vorfrage, welche das Verwaltungsgericht in jedem Fall vorfrageweise prüfe. Die Gemeinde habe der … GmbH im Baubewilligungsverfahren in Aussicht gestellt, anstelle des klassischen Hotels auch touristisch bewirtschaftete Lofts zu akzeptieren beziehungsweise hierfür ein Näherbaurecht einzuräumen, allerdings unter der Voraussetzung, dass die touristische Bewirtschaftung rechtlich gesichert und eine Wohnnutzung in reine Zweitwohnungen ausgeschlossen werde. Hierfür habe die Gemeinde die Schaffung einer Spezialzone vorgeschlagen, in welcher touristisch bewirtschaftete Zweitwohnungen mit rechtlich verbindlicher Bewirtschaftungsverpflichtung als Dienstleistungsflächen qualifiziert worden wären. Die … GmbH habe dieses Angebot ausgeschlagen und beharrte auf einer Baubewilligung für eine reine Zweitwohnungsüberbauung. Hierfür verfüge die Beschwerdeführerin über kein Näherbaurecht und die Gemeinde wolle ihr dies dafür auch nicht erteilen. Das Gericht zieht in Erwägung: 1. Anfechtungsobjekt bildet vorliegend der Entscheid vom 23./25. Mai 2011 der Gemeinde betreffend Abweisung des (überarbeiteten) Baugesuches vom 28. August 2010 (Erstellung zweier Neubauten auf Grundstücksparzelle 249 für Ferien-Lofts und Dienstleistungsfläche) infolge Nichteinhaltung des Grenzabstandes zur gemeindeeigenen Strassenparzelle 264. Zu prüfen und zu klären ist dabei vorfrageweise, ob zwischen der Beschwerdeführerin und
der Gemeinde eine entsprechende Vereinbarung zustande gekommen ist, die der Bauherrin ein solches Grenz- und Näherbaurecht eingeräumt hat und daher für die Gemeinde verbindlich gewesen wäre. 2. a) Gemäss Art. 77 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG) kann die kommunale Baubehörde Unterschreitungen der in diesem Gesetz und im Baugesetz der Gemeinde festgelegten Bauabstände bewilligen, wenn eine Vereinbarung zwischen den Betroffenen vorliegt und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Die kommunale Baubehörde verfügt die Anmerkung der Unterschreitung im Grundbuch. Vorliegend ist die Beschwerdeführerin der Meinung, dass schon mit dem „Grundsatzentscheid“ vom 31. Mai, mitgeteilt 8. Juni 2010, das beantragte Näherbaurecht – als Gegenleistung für die Sicherstellung eines öffentlichen Fusswegrechtes über die Bauparzelle 249 zwischen Gemeindehaus und Hotel – eingeräumt worden sei und die Vorinstanz bei ihrer Baugesuchsverweigerung daher klar gegen den Grundsatz „pacta sunt servanda“ verstossen habe. Dies trifft jedoch, wie gleich noch im Detail zu zeigen sein wird, im konkreten Fall gerade nicht zu. b) Zunächst gilt es festzuhalten, dass eine Vereinbarung laut Art. 77 Abs. 1 KRG nicht formbedürftig ist. Im Gesetz (KRG) selber ist keine Formvorschrift - auch nicht die einfache Schriftlichkeit - erwähnt. Das angerufene Verwaltungsgericht hat denn auch schon beiläufig entschieden, dass eine solche Vereinbarung auch mündlich möglich ist (VGU R 08 77, Seite 16; eine derartige Einigung ist sogar stillschweigend möglich: vgl. Heinz Rey/ Lorenz Strebel, Basler-Kommentar [BSK], Zivilgesetzbuch II, Basel 2011, Art. 680 ZGB, Seite 1133 Rz. 24). Die Nichtbeachtung von Formvorschriften schliesst daher für sich allein betrachtet noch nicht aus, dass mit dem erwähnten Grundsatzentscheid vom 8. Juni 2010 (Einräumung Näherbaurecht bei Erfüllung Auflagen) der Vorinstanz bereits eine Vereinbarung im Sinne von Art. 77 Abs. 1 KRG zustande gekommen wäre. Indessen ist das Gericht aus anderen Gründen zur festen Überzeugung gelangt, dass eine Einigung damals nicht zustande gekommen ist. Die Beschwerdeführerin bezeichnete ihr Projekt in der ersten Baueingabe vom 7. April 2010 nämlich ausdrücklich
als „Vorprojekt Hotel der …“ und fragte die Baubehörde damals an, ob sie für eine Bebauung im Sinne dieses Vorprojektes der Parzelle 249 das Grenzbaurecht erteile. In jenem Grundsatzentscheid führte die Beschwerdegegnerin zwar – etwas unbedarft - unter den Auflagen nicht auf, es müsse sich bei der Überbauung um ein Hotel handeln. Sie schrieb dafür aber, dass das öffentliche Fusswegrecht zwischen Gemeindehaus und Hotel gewährleistet sein müsse. Die Gemeinde ging zu diesem Zeitpunkt also offensichtlich von einer „Hotelbaute“ aus. Erst im Baugesuch vom 28. August 2010 samt Nutzungskonzept von 13. Oktober 2010 legte die Beschwerdeführerin ihr neues Konzept „Alpenloft und Nutzungsschema“ vor. Von einer Einigung über die erst rund 4 Monate nach dem zitierten Grundsatzentscheid eröffneten Bau- und Nutzungsabsichten der Bauherrin kann somit aber keine Rede sein. c) Diese Rechtsauffassung (reine Beweisfrage) deckt sich zudem auch mit dem nachfolgenden Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. März 2011 an die Gemeinde, ging sie darin aktenkundig doch selbst davon aus, dass bis anhin keine Einigung habe erzielt werden können. An jenem Datum schrieb sie der Gemeinde nämlich was folgt: „Wir bedanken uns, dass wir Ihnen letzten Montag unser Projekt persönlich vorstellen konnten. Wir sind erleichtert, dass wir gemeinsam zu einer Einigung gefunden haben. Wir haben Ihnen in diesem Sinn zwei Vertragsentwürfe beigelegt. Der erste ist eine Vereinbarung eines Grenzbaurechts, der zweite ein Vorkaufsrechtsvertrag. Damit haben Sie alle gewünschten Unterlagen. Wir benötigen nun von Ihnen verbindliche Termine für die Vertragsunterzeichnung und den Baubescheid in nächster Zeit, damit ein Baubeginn 2012 möglich bleibt. Wann können wir die Verträge unterschreiben und wann mit Ihrem Baubescheid rechnen?“. Aus diesem Schreiben mit der Überschrift „Projekt Hotel Alpenloft“ geht nach Meinung des angerufenen Gerichts klar hervor, dass eine Vereinbarung im Sinne von Art. 77 Abs. 1 KRG selbst nach Auffassung der Beschwerdeführerin erst nach der Unterzeichnung der vorgelegten Vertragsentwürfe vorgelegen hätte. Zur Vertragsunterzeichnung ist es dann aber nicht (mehr) gekommen, weil die Gemeinde danach (mit Erklärung vom 21. April 2011) eine andere Form der Sicherstellung vorschlug („Spezialzone“ …, die den Betrieb touristisch
bewirtschafteter Zweitwohnungen zugelassen hätte). Darauf bestand die Beschwerdeführerin dann jedoch ultimativ (vgl. Schreiben vom 28. April 2011) auf einem Entscheid über das von ihr eingereichte (überarbeitete) Baugesuch vom 28. August 2010. Aus dem geschilderten Sachverhalt ergibt sich aber zweifellos, dass bis heute noch keine Vereinbarung im Sinne von Art. 77 Abs. 1 KRG zwischen der Beschwerdeführerin und der Gemeinde zustande gekommen ist. Damit ist aber ebenfalls klar, dass das für die Erteilung der Projektbewilligung notwendige Grenzbaurecht nicht besteht bzw. zu keinem Zeitpunkt rechtsgültig erteilt wurde. Die öffentlich-rechtlichen Abstandsbestimmungen wären daher bei Projektgenehmigung durch die Vorinstanz verletzt worden. d) Überdies hat die Gemeinde klargemacht, dass dieses Grenzbaurecht von ihr – zumindest für das überarbeitete Bauvorhaben vom 28. August 2010, das Küchen in den Alpen-Lofts aufweist und für das (bis zu dem von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. April 2011 kategorisch eingeforderten Entscheid über die Baubewilligung) nachweislich eine verbindliche Zusicherung fehlte, dass die zu schaffenden Lofts auch touristisch bewirtschaftet werden (warme Betten) – auch nicht erhältlich sei. Damit hat es der Bauherrschaft aber auch noch an der privatrechtlichen Bauberechtigung für die Verwirklichung ihres überarbeiteten Projektes gefehlt (vgl. VGU R 10 123, R 08 63; PVG 1989 Nr. 15). Nur nebenbei sei dazu erwähnt, dass die Gemeinde als Eigentümerin der Strassenparzelle 264 auch nicht verpflichtet werden kann, das nachgesuchte Grenz- bzw. Näherbaurecht zu gewähren, da unter Privatrechtssubjekten die Vertragsfreiheit gilt, welche sich vorliegend als Abschlussfreiheit (frei gebildeter Vertragswille/keine Kontrahierungspflicht) manifestiert (vgl. Eugen Bucher, BSK, Obligationenrecht I, Basel 2011, Vorbemerkung zu Art. 1-40 OR, Seite 21 Rz. 6f.). Folglich kann der – ausschliesslich dem Zivilrecht unterstehende und allenfalls vom Zivilrichter zu klärende – Entscheid der Gemeinde, der Beschwerdeführerin für ihr (überarbeitetes) Bauvorhaben kein Grenz- bzw. Näherbaurecht zu gewähren, nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens vor Verwaltungsgericht bilden.
e) Zusammengefasst ergibt sich damit, dass der angefochtene Gemeindeentscheid vom 23./25. Mai 2011 rechtens ist, weil er sich sowohl mit Blick auf die verletzten (öffentlich-rechtlichen) Abstandsvorschriften als korrekt erweist und zudem auch die notwendigen (privatrechtlichen) Dienstbarkeiten (Einräumung Grenz-/Näherbaurecht) für die Beschwerdeführerin nicht erhältlich sind, was hier zur Abweisung der Beschwerde führen muss. f) Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass laut Art. 77 Abs. 1 KRG eine allfällige Unterschreitung von Bauabständen auch nur dann bewilligt werden kann, wenn zusätzlich keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Das allgemeine Interesse an der Beschränkung des klassischen Zweitwohnungsbaues zu Gunsten des Baues touristisch genutzter Zweitwohnungen (Schaffung/Erhalt „warmer Betten“) ist sicherlich als ein derartiges „überwiegendes öffentliches“ Interesse zu qualifizieren. Die Gemeinde hat überdies signalisiert, dass sie bei Vorliegen entsprechender Sicherungsvorkehren bereit ist, das bislang fehlende Grenz- bzw. Näherbaurecht zu gewähren. Auf ihren konkreten Lösungsvorschlag mit Schreiben vom 21. April 2011 (Spezialzone …) ist die Beschwerdeführerin aber mit keinem Wort eingegangen; vielmehr hat sie mit Eingabe vom 28. April 2011 nochmals auf einem sofortigen Ergehen des Baubescheides zu ihrem überarbeiteten – aber eben illegalen (vgl. dazu obiges Fazit unter E. 2e) – Bauvorhaben vom 28. August 2010 beharrt. 3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Gerichtskosten gestützt auf Art. 73 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) vollumfänglich der Beschwerdeführerin auferlegt. Eine aussergerichtliche Entschädigung steht der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin (Gemeinde/Vorinstanz) aber laut Art. 78 Abs. 2 VRG nicht zu, da sie lediglich in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegte. Demnach erkennt das Gericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten, bestehend - aus einer Staatsgebühr von Fr. 3'500.-- - und den Kanzleiauslagen von Fr. 284.-- zusammen Fr. 3'784.-- gehen zulasten der … GmbH und sind innert 30 Tagen seit Zustellung dieses Entscheids an die Finanzverwaltung des Kantons Graubünden, Chur, zu bezahlen. Die dagegen an das Bundesgericht erhobene Beschwerde wurde am 16. Mai 2012 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (1C_21/2012).
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